
  

 

Synopse Beilage zur Botschaft 24.136 
 
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (EG Familienzulagengesetz, EG FamZG); Änderung; 1. Beratung 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: – 
Geändert: 815.200 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. April 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Einführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über die Fa-
milienzulagen (EG Familien-
zulagengesetz, EG FamZG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 815.200 (Ein-
führungsgesetz zum Bundes-
gesetz über die Familienzula-
gen [EG Familienzulagenge-
setz, EG FamZG] vom 
24. März 2009) (Stand 1. Ja-
nuar 2010) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  1 
Arten und Höhe der Zulagen 

    

1 Die Familienzulagen umfas-
sen Kinder- und Ausbildungs-
zulagen. 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/815.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. April 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Die Höhe der Familienzula-
gen entspricht dem Mindestan-
satz des Familienzulagenge-
setzes. 

2 Die Höhe der Familienzula-
gen entspricht dem Mindestan-
satz des Familienzulagenge-
setzes zuzüglich Fr. 10.–. 

   

§  6 
Berufliche und zwischenberuf-
liche Familienausgleichskas-
sen 

    

1 Eine berufliche und zwi-
schenberufliche Familienaus-
gleichskasse wird vom zustän-
digen Departement anerkannt, 
wenn 

    

a) ihr mindestens acht Arbeit-
gebende angehören, die ins-
gesamt mindestens 600 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer beschäftigen, und 

a) ihr gesamtschweizerisch 
mindestens acht Arbeitge-
bende angehören, die insge-
samt mindestens 600 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer beschäftigen, und 

   

b) die Familienausgleichskasse 
Gewähr für eine geordnete 
und gesetzmässige Tätigkeit 
bietet. 

    

2 Die Anerkennung wird vom 
zuständigen Departement ent-
zogen, wenn die Vorausset-
zungen für die Anerkennung 
nicht mehr gegeben sind. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. April 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  7 
Kantonale Familienausgleichs-
kasse 

    

1 Die Geschäftsführung der 
kantonalen Familienaus-
gleichskasse wird der kantona-
len Ausgleichskasse der SVA 
Aargau übertragen. 

    

2 Der Kanton übernimmt die 
Defizitgarantie für die durch 
die kantonale Familienaus-
gleichskasse nach diesem Ge-
setz auszurichtenden Leistun-
gen. 

2 Aufgehoben.    

3 Der kantonalen Familienaus-
gleichskasse obliegt die Kon-
trolle über die Kassenzugehö-
rigkeit der einzelnen Arbeitge-
benden. 

    

4 Der Kanton entschädigt auf 
der Grundlage eines Leis-
tungsvertrags die kantonale 
Familienausgleichskasse für 
deren besondere Aufgaben. 

    

§  18 
Aufsicht 

    

1 Das zuständige Departement 
übt die Aufsicht über die Fami-
lienausgleichskassen aus. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. April 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Familienausgleichskassen 
haben über ihre Tätigkeit jähr-
lich Bericht zu erstatten und 
die Rechnung sowie die nach 
Bundesrecht erforderlichen 
statistischen Daten einzu-
reichen. 

    

3 Aufsicht über die kantonale 
Familienausgleichskasse und 
Berichterstattung richten sich 
nach dem Einführungsgesetz 
zu den Bundesgesetzen über 
die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung und die Invali-
denversicherung (EG 
AHVG/IVG) vom 15. März 
1994 1). 

    

4 Familienausgleichskassen 
und Arbeitgebende haben alle 
Auskünfte zu erteilen, welche 
für die Wahrnehmung der Auf-
sicht erforderlich sind. 

    

 5 Das zuständige Departement 
veröffentlicht je Familienaus-
gleichskasse jährlich die Leis-
tungskennzahlen. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. 

   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 
1) SAR 831.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. April 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. Januar 2026 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


